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RPA   
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Amt 30,FB 02 

KFP   
 BFP   

 
Kurztitel 
 
Gebührensatzung für das Krematorium der Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Gebührensatzung für das Krematorium der Landeshauptstadt Magdeburg 
gemäß beiliegender Anlage. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

X   2008 JA X NEIN  
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
Wirtschaftsplan Jahr 2008 Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 

 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt: x      veranschlagt:       veranschlagt:       veranschlagt:   Bedarf:    
          Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

             
Erfolgsplan Vermögensplan          
     mit 773.825 Euro      mit  Euro          
    
      
      
       

 
Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 

Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 

 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-          
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit  Euro          
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 

Eigenbetrieb Sachbearbeiter  
SFM Herr Stiele, Telefon 7368 410   

 
Eigenbetriebsleiterin 
Frau Andruscheck 

 
Unterschrift
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Begründung: 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 und der §§ 6, 8 und 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-
Anhalt vom 05. Okt.1993 (GVBL.-LSA S. 568), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16. November 2006 (GVBl. LSA Nr. 32, Seite 522) und der 
§§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 und 5 Abs. 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA Seite 405), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfachungsgesetz vom 18. November 2005 (GVBl. LSA Nr. 
61, Seite 698) wurde erstmals eine eigenständige Gebührensatzung für das Krematorium der 
Landeshauptstadt Magdeburg erarbeitet. Bisher war die Einäscherungsgebühr Bestandteil der 
Friedhofsgebührensatzung, jedoch ist eine sachliche und inhaltliche Trennung seit der Einstufung 
des Krematoriums als Betrieb gewerblicher Art und der damit verbundenen einkommens- und 
umsatzsteuerlichen Tatbestände erforderlich, was mit dieser Satzung umgesetzt wurde. Gleichzeitig 
wird die bisher gültige Friedhofsgebührensatzung außer Kraft gesetzt und in einer Neufassung, 
parallel zur Gebührensatzung für das Krematorium, zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
 
 
Zum anschaulichen Vergleich werden die Gebühren in synoptischer Darstellung nachfolgend 
gegenübergestellt: 
 
 
Einäscherung Gebühr alt Gebühr neu 
Erwachsene 185,87 EUR 182,00 EUR 
Kind   65,05 EUR   65,00 EUR 
 
Die Gebühr ist eine Netto-Gebühr zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 
 
 
 
Anlagen: 
Gebührensatzung für das Krematorium der Landeshauptstadt Magdeburg 
 
 
 
 
 




